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Anfrage 025/2017 der Fraktion Bündnis90/Die Grünen - Pro Kirchmö-
ser zur SVV am 25.01.2017 

• Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 

die Nachfragen zur Anfrage 377/2016 beantworte ich wie folgt: 

1. Die in der Beantwortung benannten Haushaltstellen bzgL der Ausgaben 
für die Kampagne Kreisfreiheit in 2016 finden sich in mehreren Produk-
ten wieder (u.a. z.B. Öffentlichkeitsarbeit in 111.11; 111.26; 111.27; etc). 
Bitte erläutern Sie, welchen Produkten die benannten Haushaltsstellen 
zugeordnet werden müssen. 

Das von Ihnen benannte Produkt 111.27 bezieht sich auf die Beauftragten 
(Gleichstellungsbeauftragte, Behinderten- und Ausländerbeauftragte, Da-
tenschutzbeauftragter). Ein Zusammenhang mit der Kampagne zum Erhalt 
der Kreisfreiheit ist nicht erkennbar. Die dem Stab OBM/Presse-
Öffentlichkeitsarbeit zur Finanzierung der Kampagne (Produkt 111.26) zu-
geordneten Sachkonten wurden in der Beantwortung der Anfrage Nr. 
377/2016 bereits dargestellt. 

2. Im Haushalt 2015 wurden 25.000,- EUR für die Kampagne Kreisfreiheit 
durch die SW beschlossen und haüshälterisch der FG Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet. Aufgrund des nicht genehmigten 
Haushaltes 2015 ünd der damit verbundenen vorläufigen Haushaltsfüh-
rung konnten die dortigen Ansätze gegenüber 2014 jedoch nicht erhöht 
werden. Bitte-erläutem Sie, aus welchen Produkten/Haushaltsstellen die 
Kampagne Kreisfreiheit in 2015 finanziert wurde. 

Mit der Erklärung zum Erhalt der Kreisfreiheit vom 29.10.2014 (SVV-
Beschluss Nr. 297/2014), der Einsetzung des zeitweiligen Ausschusses 
zum Erhalt der Kreisfreiheit am 28.01.2015 (SW-Beschluss Nr. 343/2014) 
sowie der Stellungnahme der Stadt Brandenburg an der Havel zum Ent- 
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wurf des Leitbildes für die Veiwaltungsstrukturreförm 2019 vom 29.06.2015 (SW-Beschluss 
Nr. 201/2015) hat die Stadtverordnetenversammlung in einer Reihe von Beschlüssen wie-
derholt zum Ausdruck gebracht, dass der Erhalt der Kreisfreiheit ein vordringliches kommu-
nalpolitisches Anliegen der Stadt ist. Die Stadtverordnetenversammlung setzt sich nachhaltig 
für den Erhalt der Selbstverwaltung und gegen den Abbau von demokratischen Mitbestim-
mungsrechten in der Stadt Brandenburg an der Havel ein. 

Konsequenter Weise hat die Stadtverordnetenversammlung mit ihren Beschlüssen zum 
Haushaltsplan und zum Haushaltssicherungskonzept 2015 vom 29.04.2015 und 06.05.2015 
(Beschlussnummern 043/2015 und 044/2015) mehrfach Bezug auf die Bedeutung der Kreis-
freiheit und der damit verbundenen oberzentralen Aufgabenwahrnehmung genommen und 
Mittel für die Begleitung der Arbeit des Ausschusses für den Erhalt der Kreisfreiheit bereitge-
stellt. 

Auch mit dem Haushaltssicherungskonzept 2016 (Beschluss 040/2016) wurde der drohende 
Verlust der Kreisfreiheit negativ für, die weitere Entwicklung des Oberzentrum Brandenburg 
an der Havel dargestellt. Eine solcher, weitreichend negativer Eingriff in die Entwicklungs-
und Gestaltungsperspektiven der Stadt wird zweifelsohne auch negative Auswirkungen auf 
die Haushaltswirtschaft haben, da der Aufgabenentzug vor allem ein Entzug für gesetzlich 
geregelte Finanzzuweisungen ist. 

Im HSK 2016 steht so bspw. auf Seite 22: „Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Zu-
kunft der Oberzentren und der Erhalt der Kreisfreiheit stehen aus Sicht der Stadt Branden-
burg an der Havel im engen Zusammenhang. Auch die aktuellsten Daten aus der Einwohne-
rentwicklung zeigen jedenfalls sehr deutlich, dass die positive Gestaltung der Standortfakto-
re'n und die Erfüllung der raumordnerischen Aufgaben erst durch ein kreisfreies Oberzentrum 
optimal wahrgenommen werden können." 

Mit freundlichen Grüßen 

G• (i4A4d 	14.1AA ow-t. 

Dr. Dietlind Tiemann 
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